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Ordnung zur Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum 

Studierendenparlament der Universität des Saarlandes 

Vom 25. März 2021 

Die Studierendenschaft der Universität des Saarlandes hat aufgrund von § 83 Absatz 6 

Saarländisches Hochschulgesetz - SHSG- vom 30. November 2016 (Amtsbl. 1 S. 1080), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. März 2021 (Amtsbl. 1 S. 736) folgende Ordnung 

zur Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum Studierendenparlament der 

Universität des Saarlandes beschlossen, die nach Zustimmung durch das 

Universitätspräsidium hiermit verkündet wird. 

Artikel 1 

§ 31 der Wahlordnung wird wie folgt geändert:

1 . Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Die Schriftform gilt auch durch E-Mail oder durch ein von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter auf der Wahlwebseite bereitgestelltes elektronisches Formular als gewahrt." 

2. Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Im Antrag sind der Familienname, die Vornamen, der Tag der Geburt, die
Matrikelnummer und die Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
anzugeben.,,

3. Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.

4. Absatz 5 Satz 1 wird ersatzlos gestrichen.

5. Der bisherige Absatz 5 Satz 2 wird Absatz 4.

6. Absatz 6 wird ersatzlos gestrichen.

7. Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5 und wie folgt geändert:

Es werden die Wörter „in den Absätzen 1 bis 6" durch die Wörter „in den Absätzen 1 bis 
4" ersetzt. Das Wort „beim" wird durch das Wort „dem" ersetzt. Das Wort „postalisch" wird 
gestrichen. Das Wort „eingeht" wird durch das Wort „zugeht" ersetzt. 

8. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6.
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der 

Hochschulen des Saarlandes in Kraft. 

Saarbrücken, 6. April 2021

Vorsitzender des 66. Stu 

Lukas Redemann 

\ 

253



D I E N S T B L A T T 
DER HOCHSCHULEN DES SAARLANDES

2022 ausgegeben zu Saarbrücken, 1. Juli 2022 Nr. 44 

UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Seite 

Zweite Ordnung zur Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum 
Studierendenparlament der Universität des Saarlandes  
Vom 9. Juni 2022……………………………..………………………………..……….. 448 

447



448



449



450



451


	DB22_448.pdf
	Deckblatt Dienstblatt Nr. 44
	Zweite Änderungsordnung_WO_StuPa_AStA_unterschrieben

	Wahlordnung Exemplar Rita-3.pdf
	Deckblatt Dienstblatt Nr. 28
	Wahlordnung Dienstblatt

	Wahlordnung Exemplar Rita-2.pdf
	Deckblatt Dienstblatt Nr. 52
	Wahlordnung Studierendenschaft_unterzeichnet




